
 

 
 

Gemeinsam sind wir stark! 
Der 1. DEKZV e.V. und Katzenfreunde-Bayern e.V. lad en  

ein zur  Internationalen Katzenausstellung in 
 

 

 
 

Stadthalle, Schützenplatz 10   

  
 

      

29. + 30.  Januar 2011                   

 2 Eintagesausstellung – 2 Zertifikate – beide Tage alle Rassen     
 

 
Eingeladene Richterinnen u. Richter  

 

Frau D. Kaae (DK) -  I, II, IV 
Frau D. Mastrangelo (SK) -  II, III, IV  
Herr I. Pruchniak (PL) -  I, II, III 
Herr M. Sanda (CZ) -  I, II 
Frau S. Drieling  (DE) -  III 
Weitere Richter folgen!  
 
 

Meldeadresse:  1. DEKZV e.V.,  
Berliner Str. 13, D - 35614 Asslar 
Tel. (49) 06441/8479, Fax (49) 06441/87413 
mail: dekzv@t-online.de, www.dekzv.de 
Bank: Sparkasse Wetzlar 
BLZ 515 500 35, Konto-Nr. 2 023 844 
IBAN:DE43 5155 0035 0002 0238 44 
BIC: HELADEFIWET 
 

Organisation: Katzenfreunde-Bayern e.V.,  
Berthold Ludwig, Talstraße 8, D-95233 Helmbrechts,  
Tel.  (49)  09252/3575920, FAX(49)  09252/92346, 
mail:  ludwig.b@t-online.de   
www.katzenfreunde-bayern.de  
 
 

Gebühren :    
Katze/Kater: 30,00 €,  Kitten+Jungtiere 3-10: 25,00 € 
Kastrat: 25.00 €,  Wurfklasse: 50.00 €,  Hauskatze, 
Außer Wettbewerb, nicht anerkannte Rassen, Veteran: 
20.00 €, (Veteran ab 7 Jahre, Meldung zusätzlich oder 
separat möglich), Doppelkäfig für ein Tier € 45,00 €,   
Zahlung am Einlass: 5.00 € 
Anmeldeschluss: 20.01.2011 Abmeldungen werden 
nur vor dem Anmeldeschluss berücksichtigt. 
Meldungen von freien Vereinen und ausländischen  
FIFé-Vereinen benötigen die Bestätigung Ihres  
Vereins auf den Meldungen. 
  

            Am Sonntag:  

    Spezialshow “Perser” 

    
             Tolle Preise warten auf Sie! 
 
               

            
 

Einlieferung der Katzen:  
Samstag: 7.30 - 8.45 Uhr, Sonntag: 8.00 - 8.45 Uhr   

Ausstellungstelefon: 0160/6911600 
 

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Regressansprüche können nicht geltend gemacht werden. Für Schäden, auch an 
Personen, die durch ausgestellte Katzen verursacht werden, übernimmt der 1.DEKZV e.V. keine Haftung. Einmal erteilte 
Richterurteile sind unanfechtbar. Die Katzen müssen während der ganzen Ausstellungsdauer in den dekorierten Käfigen sein, 
bei Nichtbefolgen kann eine Ausstellungssperre bis zu 6 Monaten erfolgen. Klassenänderungen müssen bis 9.00 Uhr am 
Einlass bekannt gegeben werden.  
 

Ein gültiger Impfschutz gegen Tollwut ist zwingend erforderlich. Dieser liegt vor, wenn das Tier zum Zeitpunkt der 
Grundimmunisierung gegen Tollwut mindestens 3 Monate alt war, und nach der Grundimmunisierung mindestens ein Zeitraum 
von 21 Tagen vergangen ist. Die Gültigkeitsdauer richtet sich nach der jeweiligen Zulassung des Impfstoffherstellers. Ist sie länger 
als 1 Jahr, so muss dieses im Impfausweis durch den impfenden Tierarzt vermerkt sein. Aussteller aus dem Ausland (EU und 
Vertragsstaaten) benötigen zusätzlich den EU-Heimtierausweis sowie eine Kennzeichnung des Tieres durch Transponder 
„Mikrochip oder Tätowierung. Darüber hinaus ist die Impfung gegen Katzenseuche und -schnupfen obligatorisch. Hier entscheidet 
der verwendete Impfstoff über die Dauer der Impfgültigkeit. Ein audiometrisches Hörzertifikat für weiße Katzen aller Rassen und 
Klassen ist erforderlich. Katzen aus dem Ausland brauchen den EU-Heimtierpass und Mikrochip. 

 

 


